- Beitrittserklärung -

Ich trete dem gemeinnützigen Verein

Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder e. V. Erftstadt
ab ___________________________________Monat/Jahr) bei.

Angaben zur Person:




(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)
Name, Vorname:______________________ Geb.-Datum:_____________
Straße, Hausnr.:_______________________ Tel.:

______________
PLZ,Wohnort:    _______________________  Tel.dstl:
__________
 

Den Monatsbeitrag in Höhe von Euro 5,00 zahle ich wie folgt:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)



O    Halbjährlich


O   Ich gebe Einziehungsermächtigung
O    Jährlich





Bankverbindung:


Kontoinhaber:_________________

Geldinstitut Name:___________________Ort:___________________

Bankleitzahl:__________________Kontonummer:________________

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung - deren Auszüge über die Mitgliedschaft rückseitig abgedruckt sind - an. Ich bin auch damit einverstanden, dass vorstehende personenbezogene Daten unter Bestimmungen des Datenschutzgesetzes per EDV erfasst und gespeichert werden.

____________________



_____________________

Datum







Unterschrift

Auszüge aus der Satzung der Vereins Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder e.V.

§ 1

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder“. Er hat seinen Sitz in Erftstadt und soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Brühl eingetragen werden. Nach der Eintragung in das Vereinsregister führt er den Zusatz „e.V.“. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Mitgliedschaft

Mitglieder können natürliche Personen u. juristische Personen werden. Der Verein hat ordentliche Mitglieder, fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder. Die Mitgliedschaft als ordentliches bzw. Als förderndes Mitglied wird erworben durch schriftliche Beitrittserklärung. Die Ehrenmitgliedschaft wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung verliehen. Die Mitgliedschaft endet

a.  durch Tod,

    durch schriftliche Kündigung, die an den Vorstand zu richten ist, zum Ende    

    des Geschäftsjahres.

c.  durch Ausschluß, nach Beschluß des Vorstandes, wenn ein Mitglied das  

    Ansehen o. die Interessen des Verein grob schädigt, seiner Beitragspflicht      

    trotz zweimaliger Mahnung nicht nachkommt o. wenn sonst ein wichtiger  

    Grund vorliegt.

§ 6 Beitrag

Von den Mitgliedern wird ein Vereinsbeitrag erhoben. Die Höhe des jährlichen Beitrages wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.

§ 9 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet jedes Jahr, darüber hinaus nach Bedarf statt. Die Einberufung hat durch den Vorstand mindestens 14 Tage vorher durch schriftliche Einladung unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Bei Abstimmungen werden ungültige Stimmen nicht mitgezählt. Die Mitgliederversammlung beschließt über

a.  den Rechenschaftsbericht u. Entlastung des Vorstandes

b.  die Wahlen
c.  die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
d.  Satzungsänderungen und sonstige Anträge
e.  die Auflösung des Vereins
f.  die Berufung eines Mitgliedes gegen den Ausschluß nach Beschluß des Vorstandes; die Berufung hat spätestens binnen 4 Wochen ab Mitteilung des Beschlusses zu erfolgen.
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit Ausnahme der Zweck- oder der Satzungsänderung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Übertragung und Vertretung des Stimmrechtes ist unzulässig.






